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	Gefährdungsbeurteilung
	Handlungshilfen für Schulen im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz

	Die Gefährdungsbeurteilung ist jetzt auch in niedersächsischen Schulen ein Diskussionsthema. Viele Schulleiterinnen und Schulleiter fragen sich, wie sie ihren Verpflichtungen zur Durchführung der nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und dem Grundsatzerlass des Kultusministeriums (MK) geforderten Arbeitsschutzmaßnahmen nachkommen sollen. Diese  Hinweise sollen erläutern, was Gefährdungsbeurteilung im Arbeits- und Gesundheitsschutz genau bedeutet. Des Weiteren werden Hilfestellungen und Anregungen für die praktische Umsetzung in Schulen gegeben. Neben dem Arbeits- und Gesundheitsschutz für die Lehrkräfte wird auch die Sicherheit und Gesundheit der Schülerinnen und Schülerin in die Überlegungen mit einbezogen.



Erkennen und Lösungen finden - Gefährdungen in Schulen

Prävention

Welche gesetzlichen 

Pflichten gibt es?

Das seit 1996 geltende ArbSchG geht von einem ganzheitlichen Verständnis von Arbeitschutz aus. Dieses umfasst neben der klassischen Unfallverhütung auch die Prävention von Gesundheitsgefahren bei der Arbeit und die Bemühungen um eine menschengerechte Gestaltung der Arbeitswelt. Eine zentrale Forderung des Gesetzes ist die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen und die sich daraus ergebenden Arbeitsschutzmaßnahmen. Im Vergleich zum früheren Recht wird ein alle Gefährdungsarten umfassendes, systematisches und strukturiertes Vorgehen gefordert. So kann für alle Betroffenen deutlich mehr Transparenz geschaffen werden. Das ArbSchG gilt in Schulen für alle Beschäftigten, unabhängig davon, ob sie Beamte oder Angestellte sind. 
Formal werden zwar Schülerinnen und Schüler von dem Gesetz nicht erfasst. Da die meisten Gefahren und Gefährdungen jedoch alle Personen in der Schule gleichermaßen treffen können, erscheint es sinnvoll, die Sicherheit und Gesundheit der Schülerinnen und Schüler bei den Gefährdungsermittlungen und –beurteilungen mit zu berücksichtigen. Schließlich besteht in der Schule auch den Schülerinnen und Schülern gegenüber eine besondere Fürsorgepflicht. Der Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) ist Träger der gesetzlichen Schülerunfallversicherung. Er engagiert sich für eine sichere und gesunde Schulumgebung und bietet den Schulen entsprechende Unterstützung und Beratung in allen Fragen an, die die Sicherheit sowie den Gesundheits- und Arbeitsschutz betreffen. 
Wie kann bei der Gefährdungsbeurteilung vorgegangen werden?

Das ArbSchG legt die Vorgehensweisen und Methoden zur Gefährdungsbeurteilung nicht konkret fest. Auf Grund der zahlreichen Erfahrungen in der Praxis, die inzwischen vorliegen, wird ein Vorgehen in sieben Schritten empfohlen.

1. Vorbereiten der

Gefährdungsbeurteilung

Zunächst ist festzulegen, wer für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung zuständig ist. Das Gesetz sagt eindeutig, dass dies die Aufgabe des Arbeitgebers ist. In der Schule ist dies die Schulleiterin oder der Schulleiter. Die Schulleitung muss und kann diese Aufgabe in der Regel nicht alleine erfüllen. Es ist zu empfehlen, sich von geeigneten und fachkundigen Personen beraten und unterstützen zu lassen. Dies sind z. B. die zuständigen Arbeitsmediziner, die Fachkraft für Arbeitssicherheit (Fasi) und - soweit vorhanden – Sicherheitsbeauftragte. Teilweise ist es sicher auch möglich, die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung an geeignete Personen zu delegieren. Hierfür kämen je nach Schulform die fachlich Zuständigen für bestimmte Fächer, Abteilungen oder Bereiche infrage. Diese Delegation sollte auf jeden Fall schriftlich erfolgen. Die übertragenen Aufgaben und Befugnisse müssen dabei konkret benannt sein. Allerdings ist die Schulleiterin bzw. der Schulleiter durch eine solche Aufgabenübertragung nicht von der Gesamtverantwortung befreit. 
Der Personalrat hat bei allen Maßnahmen des Arbeitsschutzes entsprechend den Vorgaben des Personalvertretungsgesetzes mitzubestimmen. Zum Vorgehen bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung ist seine Zustimmung einzuholen.
Um möglichst effizient vorgehen zu können, ist es sinnvoll die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung sorgfältig vorzubereiten. 
· Als erstes sollte man die verschiedenen Bereiche (z.B. Unterrichtsräume, Fachräume, Funktionsbereiche, Sozialräume, Flure) auflisten und im Anschluss daran überlegen, welche Tätigkeiten dort vorgenommen werden. 
· Besondere Personengruppen (z.B. Schwangere, Behinderte, Auszubildende) müssen besonders berücksichtigt werden. 
· Grundsätzlich sind alle Räume und Tätigkeiten zu erfassen. 
· Nützlich ist es, bereits im Vorfeld vorhandenes Material, das Hinweise auf Gefährdungen enthalten kann, zusammenzustellen. Damit sind z. B. Berichte des Arbeitsschutzausschusses, Unfallanzeigen, Eintragungen in Verbandbücher, Mängelberichte der Sicherheitsbeauftragten, Fasi oder Arbeitsmediziner, Krankheitsstatistiken, Protokolle von Gefahrstoffmessungen oder Lärmmessungen sowie Begehungsprotokolle von Bauaufsicht, Gesundheitsamt, Stellen für Arbeitsschutz oder des GUV gemeint. 
· Zu den Vorbereitungen gehört auch eine Zusammenstellung der aktuell gültigen Gesetze, Unfallverhütungsvorschriften und sonstigen Regelungen für Sicherheit und Gesundheit. Die Druckschriften der Landesunfallkasse Niedersachsen (LUK) bzw. des zuständigen GUV können von den Schulen kostenfrei angefordert werden. 
Durch eine sorgfältige Vorbereitung kann man sich so eine Menge Arbeit ersparen.

2. Ermitteln der Gefährdungen

Alle Gefährdungen, die zu Unfällen oder Gesundheitsbeeinträchtigungen führen können, müssen ermittelt werden. Gefährdungen ergeben sich insbesondere aus 
· der Gestaltung und der Einrichtung der Arbeitsstätten und der Arbeitsplätze,

· physikalischen, chemischen, biologischen und psychischen Belastungen,

· der Gestaltung, der Auswahl und dem Einsatz von Arbeitsmitteln,

· der Gestaltung von Arbeitsabläufen und Arbeitszeit sowie deren Zusammenwirken,

· der unzureichenden Qualifikation und Unterweisung.

Die Ermittlung der Gefährdungen wird mit zwei Schwerpunkten durchgeführt. Zuerst werden alle Arbeitsräume, Arbeitsplätze und Verkehrswege begangen. Es ist hilfreich sich an Checklisten, die mögliche Gefährdungen auflisten, zu orientieren. Dafür stehen Muster aus dem Pilotprojekt des MK zur Verfügung (siehe Anlage). 
Die so genannten psychosozialen Gefährdungen lassen sich nicht ohne weiteres erfassen. Diese nicht offen sichtlichen Gefährdungen und das Ausmaß der subjektiv empfundenen Belastungen werden an größeren Schulen (ab 20 Personen) bei allen Beschäftigten durch einen Fragebogen ermittelt. Anschließend erarbeiten Gesundheitszirkel mit externer Moderation zu festgestellten Einzelproblemen Verbesserungsvorschläge. Über die Umsetzung entscheidet der Arbeitsschutzausschuss (ASA). Für dieses Vorgehen liegt ein im Pilotprojekt „bugis“ erfolgreich erprobter Fragebogen vor. Vom MK ist bislang noch nicht geklärt, wie die Auswertung und Aufbereitung der Daten für die Schule erfolgen soll. Auch die externe Moderation ist noch nicht gesichert. 
In kleinen Schulen kann stattdessen auch ein moderierter Workshop des Kollegiums Verbesserungen erarbeiten. 
Nicht immer lassen sich Gefährdungen mit bloßem Auge erkennen. Es kann beim Vorliegen konkreter Verdachtsmomente erforderlich sein, z. B. externe Gutachter mit der Messung von Raumluftbelastungen zu beauftragen.

3. Beurteilen der Gefährdungen

Gefährdungen beurteilen heißt, zu prüfen und zu entscheiden, ob die Gefährdungen so minimal sind, dass sie als „Restrisiko“ akzeptiert werden können oder ob Handlungsbedarf besteht. Als Maßstab der Beurteilung dienen im Wesentlichen die Anforderungen des Regelwerks für Arbeitsschutz, Sicherheit und Gesundheitsschutz. Hier finden sich die konkreten Vorgaben, die erfüllt sein müssen, um die Gefährdungen ausreichend zu reduzieren (z.B. bauliche Anforderungen an Schulen und Arbeitsstätten, Grenzwerte für Lärm oder Schadstoffe). 
Fehlen solche konkreten Bestimmungen, muss die Beurteilung mit dem gesunden Menschenverstand vorgenommen werden. Dabei sollte man sowohl die mögliche Schwere der angenommenen Gesundheitsgefährdung wie auch deren Eintrittswahrscheinlichkeit berücksichtigen. In schwierigen Fällen kann man sich an die zuständigen Stellen und Ämter wenden.
4. Festlegen konkreter Maßnahmen

Die Maßnahmen zur Beseitigung von Gefährdungen können technischer, organisatorischer und personenbezogener Art sein. Am wirkungsvollsten ist es natürlich, die Gefahrenquellen vollständig zu beseitigen oder zu vermeiden. Ist dies nicht möglich, haben technische Lösungen Vorrang vor organisatorischen Regelungen. Technische Maßnahmen dienen dazu, die Gefahr und den Menschen so zu trennen, dass es zu keiner Gefährdung kommen kann. Beispielhaft sind hier Geländer, Abzüge in Laboratorien oder Sicherheitseinrichtungen an Maschinen zu nennen. Technische Maßnahmen sind jedoch nicht immer möglich oder in vielen Fällen nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand realisierbar. In solchen Fällen müssen organisatorische Regelungen oder personenbezogene Maßnahmen, wie das Tragen persönlicher Schutzausrüstung oder die Unterweisung der Beschäftigten und Schüler, getroffen werden. Die Entscheidung für eine Maßnahme trifft die Schulleiterin bzw. der Schulleiter nach den Vorschlägen der Fachleute, zu denen auch die Beschäftigten gehören. Die Zustimmung des Personalrats ist im Rahmen des Mitbestimmungverfahrens einzuholen.
Bei den Beschäftigten in Schulen, die gerade durch die psychosozialen Belastungen gesundheitlich gefährdet sind, helfen technische Maßnahmen oft nicht weiter. Eine Trennung von der „Gefahrenquelle“ Schüler ist schlecht möglich. Da die vollständige Vermeidung von Gefahren nicht immer möglich ist, werden organisatorische und personenbezogene Maßnahmen häufiger vorkommen.
Die Festlegung größerer baulicher und technischer Maßnahmen ist wegen der besonderen schulischen Zuständigkeiten nur mit Beteiligung des Schulträgers möglich. In der Praxis wird man wegen eingeschränkter finanzieller Spielräume bei der Festlegung der Maßnahmen nicht umhin kommen, die Dringlichkeit mit zu berücksichtigen. Es wird in vielen Fällen erforderlich sein, eine Prioritätenliste zu erarbeiten und unter Umständen provisorische Ersatzlösungen für eine bestimmte Zeit festzulegen. 
Diese „Notmaßnahmen“ dürfen aber nicht die Beschäftigten sowie Schülerinnen und Schüler weiter gesundheitlich belasten oder die Arbeitsbedingungen unzumutbar erschweren. Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter haben auch bis zur endgültigen Durchführung der baulichtechnischen Maßnahmen für die erforderliche Sicherheit zu sorgen. Unter Umständen müssen sie dazu unkonventionelle Maßnahmen ergreifen: Sperrung von Räumen oder Bereichen oder ggf. die Absagen des Unterrichts. Schließlich könnten sie aufgrund ihrer Verantwortung zur Rechenschaft gezogen werden.
5. Durchführen der Maßnahmen

Die Durchführung der Maßnahmen sollte so konkret wie möglich festgelegt werden. Das betrifft sowohl die Personen und deren genaue Aufgaben als auch die Termine. 
Fallen Maßnahmen in die Zuständigkeit des Schulträgers oder der Schulbehörden so ist deren Mitwirkung notwendig. Geht es um schulorganisatorische Vorschläge oder um Gesundheitsprävention ist ggf. die Schulbehörde einzubeziehen. Ihr sind in jedem Fall die Gefährdungen und Vorschläge mitzuteilen, die sich aus den vorgegebenen Rahmenbedingungen der Schulbehörden ergeben und von der Schule nicht verändert werden können. 
6. Überprüfen der Durchführung

und Wirksamkeit der Maßnahmen

Es muss nicht nur überprüft werden, ob die Maßnahmen fristgerecht und sachgerecht durchgeführt wurden. Auch eine Kontrolle der Wirksamkeit ist erforderlich. Man sollte auch die Möglichkeit berücksichtigen, dass durch eine Schutzmaßnahme selbst unter Umständen neue Gefährdungen entstehen können.
7. Fortschreiben der

Gefährdungsbeurteilung

Nicht immer haben die erfolgten Maßnahmen den gewünschten Erfolg. Dann ist eine Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilung im Sinne eines zyklischen Prozesses erforderlich. Eine Fortschreibung wird auch dann notwendig, wenn es Veränderungen in den Arbeitsbedingungen gibt, die zu neuen Gefährdungen führen können.

Peter Szymanek

Mein Dank gilt Frau Ortrun Rickes von der Unfallkasse Hessen für die Überlassung des Basisbeitrages über Gefährdungsbeurteilungen an Schulen in Hessen. 
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